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A. Bekanntmachungen des Landkreises Rotenburg (Wümme) 
 
 

Öffentliche Bekanntgabe gemäß § 6 Niedersächsisches Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) 

 
 
Frau Wenke Börner hat am 15.12.2008 beim Landkreis Rotenburg (Wümme) eine Plangenehmigung für die Herstellung 
eines Feuerlöschteiches beantragt. Der Standort des Feuerlöschteiches befindet sich in der Gemarkung Basdahl Flur 4 
Flurstück 2/10. 
 
Gemäß § 119 Absatz 2 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) vom 25.07.2007 (Nds. GVBl. S. 345) kann das Vor-
haben ohne vorherige Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens genehmigt werden, wenn es keiner Umweltver-
träglichkeitsprüfung bedarf. 
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Für das beantragte Vorhaben war gemäß § 5 Absatz 1 i. V. m. Anlage 1 Nr. 14 NUVPG in der Fassung vom 30.04.2007 
(Nds. GVBl. S. 179) aufgrund einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen ist. 
 
Die Einzelfallprüfung hat ergeben, dass dieses Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. Diese Feststel-
lung wird hiermit gemäß § 6 Satz 2 NUVPG öffentlich bekannt gegeben. 
 
 
Bremervörde, den 02.04.2009 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2009 Nr. 7 
 

Bekanntmachung gemäß § 6 Niedersächsisches Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) 

 
 
Der Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land, Unterstedt, Zum Adel 101, 27356 Rotenburg (Wümme), hat beim 
Landkreis Rotenburg (Wümme) die Erteilung einer Bewilligung zum Neubau und Betrieb eines weiteren Brunnens 
(Brunnen V) zur Entnahme von Grundwasser für das Wasserwerk Rotenburg-Nord zur Trink- und Brauchwasserversor-
gung in seinem Versorgungsgebiet beantragt. Die maximale Entnahmemenge soll unverändert 1.900.000 m³ jährlich 
betragen. Der Brunnen liegt in der Gemarkung Westerholz, Flur 1, Flurstück 141/8. 
 
Das beantragte Vorhaben bedarf einer wasserbehördlichen Bewilligung gemäß § 13 Niedersächsisches Wassergesetz 
(NWG) vom 25.07.2007 (Nds. GVBl. S. 345). 
 
Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens war gemäß § 3 Absatz 1 i. V. m. Anlage 1 Nr. 3 a) NUVPG vom 30.04.2007 
(Nds. GVBl. S. 179) eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. 
 
Die Einzelfallprüfung der entscheidungserheblichen Daten und Unterlagen hat ergeben, dass das Vorhaben keiner 
Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 6 Satz 2 NUVPG öffentlich bekannt 
gegeben. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 02.04.2009 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2009 Nr. 7 
 

Bekanntmachung gemäß § 6 Niedersächsisches Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG) 

 
 
Der Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land, Unterstedt, Zum Adel 101, 27356 Rotenburg (Wümme), hat beim 
Landkreis Rotenburg (Wümme) die Erteilung einer Bewilligung zum Neubau und Betrieb zwei weiterer Brunnen (Brun-
nen VIII und IX) zur Entnahme von Grundwasser für das Wasserwerk Rotenburg-Süd zur Trink- und Brauchwasserver-
sorgung in seinem Versorgungsgebiet beantragt. Die maximale Entnahmemenge soll unverändert 3.200.000 m³ jährlich 
betragen. Die Brunnen liegen in der Gemarkung Unterstedt, Flur 6, Flurstücke 28/7 (Brunnen VIII) und 16/1 (Brunnen IX). 
 
Das beantragte Vorhaben bedarf einer wasserbehördlichen Bewilligung gemäß § 13 Niedersächsisches Wassergesetz 
(NWG) vom 25.07.2007 (Nds. GVBl. S. 345). 
 
Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens war gemäß § 3 Absatz 1 i. V. m. Anlage 1 Nr. 3 a) NUVPG vom 30.04.2007 
(Nds. GVBl. S. 179) eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen. 
 
Die Einzelfallprüfung der entscheidungserheblichen Daten und Unterlagen hat ergeben, dass das Vorhaben keiner 
Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 6 Satz 2 NUVPG öffentlich bekannt 
gegeben. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 02.04.2009 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2009 Nr. 7 
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Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 
Herr Matthias Ringen, Balkenwede 2, 27404 Rhade hat am 05.11.2008 beim Landkreis Rotenburg (Wümme) eine 
Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Anlage zur Intensivhaltung von Sauen, einschließlich 
dazugehörender Ferkel bis weniger als 30 kg Lebendgewicht beantragt. Nach Fertigstellung der genehmigten Anlagen 
befinden sich in dem Betrieb 506 Sauenplätze, 2 Zuchteberplätze, 78 Jungsauenplätze und 1688 Ferkelplätze. Der 
Standort der Anlage befindet sich in Rhade, Balkenwede 2 (Gemarkung: Rhadereistedt, Flur: 4, Flurstück: 134/1). 
 
Das beantragte Vorhaben unterliegt einem vereinfachten förmlichen Genehmigungsverfahren gemäß § 4 in Verbindung 
mit § 19 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2006 
(BGBl. I S. 2819). Das Vorhaben ist aufgrund Nr. 7.1, Spalte 2, Buchstabe a) des Anhangs zur Verordnung über 
genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) in der Fassung vom 14.03.1997 (BGBl: I S. 504), zuletzt geändert durch 
die Verordnung zur Änderung der Verordnung über genehmigungspflichtige Anlagen und zur Änderung der Anlage 1 des 
Gesetzes über die UVP vom 14.12.2006 (BGBl. I S. 2819), genehmigungsbedürftig. 
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens war gemäß § 3c i. V. m. Anlage 1 Ziffer 7.12 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 25.06.2005 (BGBl. I S. 1757), zuletzt geändert am 14.12.2006 (BGBl. I S. 
2819), eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen.  
 
Die nach § 3c UVPG erforderliche Einzelfallprüfung wurde unter Beteiligung der zuständigen Behörden und Fachämter 
durchgeführt und hat ergeben, dass das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. 
 
Ich weise darauf hin, dass diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 08.04.2009 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2009 Nr. 7 
 
 
B. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 
 

Haushaltssatzung 
der Samtgemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2009 

 
 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Samtgemeinde Sottrum in der Sitzung am 
29. Januar 2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 7.994.000 Euro 
 in der Ausgabe auf  7.994.000 Euro 
 
im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 4.150.600 Euro 
 in der Ausgabe auf  4.150.600 Euro 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2009 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögens-
haushalt erforderlich ist, wird auf 1.297.200 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Samtgemeindeumlage wird wie folgt festgesetzt: 
a) 50 % nach der Einwohnerzahl = 71,205279611 Euro 
b) 50 % nach der Steuerkraftmesszahl = 14,53485487   v. H. 
 
 
Sottrum, den 29. Januar 2009 
 
Luckhaus (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 71 Abs. 2 NGO in Verbindung mit § 15 Abs. 6 NFAG, § 76 Abs. 2 NGO erforderliche Genehmigung ist durch 
den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 02.04.2009 unter dem Aktenzeichen 20/3: 2-1/110 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Rathaus in Sottrum während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Sottrum, den 15. April 2009 
 
Samtgemeinde Sottrum 
Der Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2009 Nr. 7 
 
 

Haushaltssatzung 
der Samtgemeinde Tarmstedt für das Haushaltsjahr 2009 

 
 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Samtgemeinde Tarmstedt in seiner Sitzung 
am 11.02.2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 6.504.400,-- EUR 
 in der Ausgabe auf  6.504.400,-- EUR 
 
im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 1.077.500,-- EUR 
 in der Ausgabe auf  1.077.500,-- EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird auf 20.200,-- EUR festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.084.000,-- EUR festgesetzt. 
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§ 5 

 
Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haus-
haltsjahr 2009 festgesetzt auf 31 v. H. 
 
 
Tarmstedt, den 12.02.2009 
 
Holle (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 71 Abs. 2 NGO in Verbindung mit § 15 Abs. 6 NFAG, § 76 Abs. 2, § 92 Abs. 2 NGO erforderliche Genehmi-
gung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 31.03.2009 unter dem Aktenzeichen 20/3: 2-1/120 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Rathaus in Tarmstedt während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Tarmstedt, den 15. April 2009 
 
Samtgemeinde Tarmstedt 
Der Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2009 Nr. 7 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Breddorf für das Haushaltsjahr 2009 

 
 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Breddorf in seiner Sitzung am 
02.02.2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 809.400,-- EUR 
 in der Ausgabe auf  809.400,-- EUR 
 
im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 158.200,-- EUR 
 in der Ausgabe auf  158.200,-- EUR 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 134.500,-- EUR festgesetzt. 
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§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 450 v. H. 
 b) für die Grundstücke  (Grundsteuer B) 400 v. H. 

2. Gewerbesteuer 315 v. H. 
 
 
Breddorf, den 03.02.2009 
 
Ringen (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Breddorf während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Breddorf, den 15. April 2009 
 
Gemeinde Breddorf 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2009 Nr. 7 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Horstedt für das Haushaltsjahr 2009 

 
 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Horstedt in der Sitzung am 
02. Februar 2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 
 
im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 1.081.500 Euro 
 in der Ausgabe auf  1.081.500 Euro 
 
im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 199.900 Euro 
 in der Ausgabe auf  199.900 Euro 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. 
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§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuer werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 425 v. H. 
 b) für die Grundstücke  (Grundsteuer B) 340 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
Horstedt, den 02. Februar 2009 
 
Gebers (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Horstedt während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Horstedt, den 12. April 2009 
 
Gemeinde Horstedt 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2009 Nr. 7 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2009 

 

Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Sottrum in der Sitzung am 
26. Januar 2009 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird 

im Verwaltungshaushalt in der Einnahme auf 5.020.000 Euro 
 in der Ausgabe auf  5.020.000 Euro 

im Vermögenshaushalt in der Einnahme auf 903.200 Euro 
 in der Ausgabe auf  903.200 Euro 

festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 Euro festgesetzt. 
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§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuer werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt. 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H. 
 b) für die Grundstücke  (Grundsteuer B) 340 v. H. 

2. Gewerbesteuer 320 v. H. 
 
 

Sottrum, den 26. Januar 2009 
 
Freytag (L. S.) 
Gemeindedirektor 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Sottrum während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Sottrum, den 15. April 2009 
 
Gemeinde Sottrum 
Der Gemeindedirektor 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2009 Nr. 7 
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